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Wir wünschen viel Erfolg bei Ihrer Prüfung!

Zwischenprüfungsrelevant

Prüfungsbereich:
(1) Kaufmännische Steuerung
(2) Angebotsentwicklung und Verkauf
(3) Sport und Bewegung
(4) Wirtschafts- und Sozialkunde

Katalognummer Kartennummer

Prüfungs- 
gebiet
(siehe 
Inhalt)

ZP



Tipp zum Lernen mit Lernkarten:

Im Idealfall steht eine Box mit fünf Fächern zur Verfügung. 
Man beginnt mit dem vordersten, ersten Fach und beantwortet 
die Fragen der dort be�ndlichen Kärtchen. Wenn die Antwort 
richtig ist, wandert die Karte um ein Fach weiter. Wenn die 
Antwort falsch ist, kommt die Karte wieder ans Ende des Stapels 
im ersten Fach, auch wenn sie bereits z. B. im 3. Fach war. 
Wenn eine Karte aus dem 5. Fach richtig beantwortet wurde, 
kann sie entfernt werden, das Wissen ist nun dauerhaft im 
Gedächtnis gespeichert.



Inhalt

Symbol Prüfungsgebiet Zuordnung Karten-Nr.

Beschaffung (1) 0101 1 – 73

Planung und Organisation (1) 0201 74 – 79

Rechnungswesen, Rechnungs-
vorgänge, Kalkulation

(1) 0301 80 – 171

Controlling (1) 0302 172 – 189

Informations- und 
 Kommunikationssysteme

(1) 0401 190 – 201

Arbeitsorganisation (1) 0402 202 – 221

Teamarbeit und Kooperation (1) 0403 222 – 257



Symbol Prüfungsgebiet Zuordnung Karten-Nr.

Betriebliche Ablauforgani sation, 
Qualitätssicherung

(2) 0101 258 – 298

Technischer Betriebsablauf, 
 Betriebssicherheit

(2) 0201 299 – 328

Leistungsangebote (2) 0301 329 – 358

Märkte und Zielgruppen (2) 0401 359 – 382

Verkauf (2) 0402 383 – 402

Werbung und 
 Öffentlich keitsarbeit

(2) 0403 403 – 432



Symbol Prüfungsgebiet Zuordnung Karten-Nr.

Kundenorientierte 
 Kommunikation

(2) 0404 433 – 440

Personalwirtschaft (2) 0501 441 – 483

Symbol Prüfungsgebiet Zuordnung Karten-Nr.

Sport und Bewegung (3) 484 – 563



Symbol Prüfungsgebiet Zuordnung Karten-Nr.

Grundlagen des Wirtschaftens (4) 0101 564 – 570

Markt und Preis (4) 0102 571 – 593

Wirtschaftsordnung (4) 0103 594 – 599

Wirtschaftskreislauf 
und  Sozialprodukt (4) 0104 600 – 606

Stellung, Rechtsform 
und Struktur (4) 0201 607 – 638

Berufsbildung, arbeits- und 
sozialrechtliche Grundlagen (4) 0202 639 – 668

Sicherheit und Gesundheits-
schutz, Umwelt (4) 0203 669 – 700
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Unterscheiden Sie  

natürliche und juristische  Personen.
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Eine natürliche Person ist jeder Mensch als 

 Rechtssubjekt.

Eine juristische Person ist eine Personenvereinigung 

oder eine Vermögensmasse, die Kraft Gesetz eine 

rechtliche Selbständigkeit zuerkannt bekommen hat 

und damit Träger von Rechten und P�ichten ist.
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 Unterscheiden Sie die Begriffe  

„Rechtsfähigkeit“ und „Geschäftsfähigkeit“!

(1) 0101  Beschaffung 2



A
N
T
W
O
R
T

Die Rechtsfähigkeit eines Menschen beginnt mit der 

Vollendung der Geburt. Sie drückt die Fähigkeit aus, 

selbständig Träger von Rechten und P�ichten zu sein. 

Auch juristische Personen erlangen grundsätzlich 

Rechtsfähigkeit.

Die Geschäftsfähigkeit ist gegeben, wenn durch 

eigenes Handeln wirksame Rechtsgeschäfte ab-

geschlossen werden können. Nach deutschem Recht 

ist geschäftsunfähig, 

•  wer das siebte Lebensjahr nicht vollendet hat,

• wer bewusstlos ist oder

•  wessen Geisteszustand gestört ist.
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In welchen Lebensjahren gilt ein junger Mensch als 

„beschränkt geschäftsfähig“ und welche Bedeutung 

hat das für seine Willenserklärungen und Vertrags-

abschlüsse?
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Minderjährige vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres sind beschränkt 

geschäftsfähig. In dieser Zeit bedarf es zur Wirk-

samkeit eines Rechtsgeschäfts der Zustimmung eines 

gesetzlichen Vertreters.

Ausnahmen: das Rechtsgeschäft …

•  … wurde mit vom Vertreter dafür gewährten 

 Mitteln beglichen 

(Bsp.: Taschengeld oder belassenes Einkommen)

•  … ist ausschließlich vorteilhaft und ohne eigene 

Rechtsp�icht 

(Bsp.: Geldschenkung)

Rechtsgrundlage: § 106, 107 BGB
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Unterscheiden Sie einseitige und 

 zweiseitige  Rechtsgeschäfte.
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Einseitiges Rechtsgeschäft  

Es ist lediglich eine Willenserklärung notwendig.  

Beispiele: Kündigung, Testament

Zweiseitiges Rechtsgeschäft  

Es sind  mehrere  Willenserklärungen notwendig.  

Beispiel: Vertrag
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Unterscheiden Sie die Begriffe 

„ einseitiger  Handelskauf“ und 

„zweiseitiger Handelskauf“.
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Einseitiger Handelskauf = eine Vertragspartei ist 

Kaufmann, die andere Privatperson

Zweiseitiger Handelskauf = beide Vertragsparteien 

sind Kau�eute
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Unterscheiden Sie die Begriffe  

Anfrage und  Angebot.
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Bitte oder Aufforderung an einen konkreten Dritten 

zur Abgabe eines Angebotes. Eine Anfrage ist immer 

unverbindlich.

Ein Angebot ist eine einseitige Willenserklärung 

an eine konkrete andere Partei unter bestimmten 

 Bedingungen einen Vertrag abzuschließen. 

Ohne Ausschluss ist das Angebot verbindlich.


